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Bekanntmachungen des Landratsamtes 
 
Nr. 44-641-R.Y 4/R-Y 9 
Wasserrecht; 
Vorläufige Sicherung des Überschwemmungsgebietes der Donau  
Bekanntmachung des Landratsamtes Kelheim 
zur vorläufigen Sicherung des vom Wasserwirtschaftsamt Landshut ermittelten 
Überschwemmungsgebiets der Donau von Fluss-km 2.393,8 bis 2.434,0 im Be-
reich der Stadt Neustadt a. d. Donau, der Stadt Kelheim, der Gemeinde Saal a. d. 
Donau und des Marktes Bad Abbach, Landkreis Kelheim 
Die Hochwasserereignisse der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass es wichtig ist, 
aktiv vorzusorgen, um Hochwasserschäden zu minimieren. Eine Voraussetzung dafür 
ist, die Gebiete zu ermitteln, die bei Hochwasser voraussichtlich überschwemmt wer-
den. Das Bayerische Wassergesetz (BayWG) verpflichtet deshalb die Wasserwirt-
schaftsämter, die Überschwemmungsgebiete in Bayern zu ermitteln und zu kartieren 
(Art. 46 Abs. 1 des Bayer. Wassergesetzes – BayWG). 
Grundlage für die Ermittlung des Überschwemmungsgebiets ist das 100-jährliche 
Hochwasser (Bemessungshochwasser – HQ 100). Ein 100-jährliches Hochwasser wird 
im statistischen Mittel in 100 Jahren einmal erreicht oder überschritten. Da es sich um 
einen statistischen Wert handelt, kann dieser Abfluss innerhalb von 100 Jahren auch 
mehrfach auftreten. 
Für die Donau (Fluss-km 2.393,8 bis 2.434,0) im Landkreis Kelheim wurde das Über-
schwemmungsgebiet berechnet und in den anliegenden Übersichtsplanen dargestellt. 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich dabei um die Ermittlung und Do-
kumentation einer von Natur aus bestehenden Gefährdungslage und nicht um eine 
durchgeführte oder veränderbare Planung handelt. 
Die bei einem Bemessungshochwasser überschwemmten Flächen sind in Übersichts-
karten M 1:25.000 flächig blau dargestellt. Detailkarten im Maßstab M 1:2.500 können 
im Landratsamt Kelheim sowie für den jeweiligen Stadt-/Gemeindebereich bei der Stadt 
Neustadt a. d. Donau, der Stadt Kelheim, der Gemeinde Saal a. d. Donau und dem 
Markt Bad Abbach täglich während der üblichen Dienstzeiten sowie Übersichtspläne im 
Internet unter 
https://www.lfu.bayern.de/wasser/hw_ue_gebiete/informationsdienst/index.htm 
und https://www.landkreis-kelheim.de/amt-service/kreisamtsblatt/2018/  (im Amtsblatt 
Nr. 16/2018) 
eingesehen werden. 
Mit dieser Bekanntmachung gelten die über das amtlich festgesetzte Überschwem-
mungsgebiet hinaus als Überschwemmungsgebiet ermittelte, blau schraffiert dargestell-
te Flächen als vorläufig gesicherte Gebiete. Damit sind folgende Rechtswirkungen ver-
bunden: 
Im vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiet sind untersagt 
1. gemäß § 78 Abs. 1 WHG 
  die Ausweisung von neuen Baugebieten im Außenbereich in Bauleitplänen oder 
 sonstigen Satzungen nach dem Baugesetzbuch, sofern die Ausweisung nicht aus
 schließlich der Verbesserung des Hochwasserschutzes dient; ausgenommen sind 
 auch Bauleitpläne für Häfen und Werften, 
2. gemäß § 78 Abs. 4 WHG  
 die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen nach den §§ 30, 33, 34 und 35 
 des Baugesetzbuchs. 
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 Dies gilt nicht für Maßnahmen des Gewässerausbaus, des Baus von Deichen 
 und Dämmen, der Gewässer- und Deichunterhaltung und des Hochwasserschut-
 zes sowie des Messwesens.  
3. gemäß § 78a Abs. 1 WHG 
3.1  die Errichtung von Mauern, Wällen oder ähnlichen Anlagen, die den Wasserab-
 fluss behindern können, 
3.2 das Aufbringen und Ablagern von wassergefährdenden Stoffen auf dem Boden, 
 es sei denn, die Stoffe dürfen im Rahmen einer ordnungsgemäßen Land- und 
 Forstwirtschaft eingesetzt werden, 
3.3 die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen außerhalb von Anlagen,  
3.4 das Ablagern und das nicht nur kurzfristige Lagern von Gegenständen, die den 
 Wasserabfluss behindern können oder die fortgeschwemmt werden können, 
3.5  das Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche, 
3.6  das Anlegen von Baum- und Strauchpflanzungen, soweit diese den Zielen des 
 vorsorgenden Hochwasserschutzes gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 und § 75 Abs. 
 2 WHG entgegenstehen, 
3.7 die Umwandlung von Auwald in eine andere Nutzungsart. 
 Dies gilt nicht für Maßnahmen des Gewässerausbaus, des Baus von Deichen 
 und Dämmen, der Gewässer- und Deichunterhaltung, des Hochwasserschutzes, 
 einschließlich Maßnahmen zur Verbesserung oder Wiederherstellung des Was-
 serzuflusses oder des Wasserabflusses auf Rückhalteflächen, für Maßnahmen 
 des Messwesens sowie für Handlungen, die für den Betrieb von zugelassenen 
 Anlagen oder im Rahmen zugelassener Gewässerbenutzungen erforderlich sind. 
4. gemäß § 78c Abs. 1 WHG 
 die Errichtung neuer Heizölverbraucheranlagen. 
Das Landratsamt Kelheim kann abweichend von der o. g. Nr. 1 die Ausweisung neuer 
Baugebiete unter den Voraussetzungen des § 78 Abs. 2 WHG zulassen. 
Das Landratsamt Kelheim kann abweichend von der o. g. Nr. 2 die Errichtung oder Er-
weiterung baulicher Anlagen nach den §§ 30, 33, 34 und 35 des Baugesetzbuchs zu-
lassen, wenn im Einzelfall das Vorhaben 

 die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt und der 
Verlust von verloren gehendem Rückhalteraum umfang-, funktions- und zeit-
gleich ausgeglichen wird, 

 den Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser nicht nachteilig verändert, 
 den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt und 
 hochwasserangepasst ausgeführt wird 

oder wenn die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbestimmungen ausgeglichen 
werden können. Bei der Prüfung der vorstehend genannten Voraussetzungen sind auch 
die Auswirkungen auf die Nachbarschaft zu berücksichtigen. 
Das Landratsamt Kelheim kann abweichend von den o. g. Nummern 3.1 bis 3.7 Maß-
nahmen zulassen, wenn 
 Belange des Wohls der Allgemeinheit dem nicht entgegenstehen,  
 der Hochwasserabfluss und die Hochwasserrückhaltung nicht wesentlich beein-

trächtigt werden und  
 eine Gefährdung von Leben oder Gesundheit oder erhebliche Sachschäden nicht 

zu befürchten sind 
oder wenn die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbestimmungen ausgeglichen 
werden können. Bei der Prüfung der vorstehend genannten Voraussetzungen sind auch 
die Auswirkungen auf die Nachbarschaft zu berücksichtigen. 
Das Landratsamt kann abweichend von der o. g. Nr. 4 Ausnahmen zulassen, wenn kei-
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ne anderen weniger wassergefährdenden Energieträger zu wirtschaftlich vertretbaren 
Kosten zur Verfügung stehen und die Heizölverbraucheranlage hochwassersicher er-
richtet wird. 
Gemäß § 78 Abs. 3 WHG hat die Gemeinde bei der Aufstellung, Änderung oder Ergän-
zung von Bauleitplänen für die Gebiete, die nach § 30 Abs. 1 und 2 oder § 34 des Bau-
gesetzbuches zu beurteilen sind, in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 des Baugesetzbu-
ches insbesondere zu berücksichtigen: 
 die Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger, 
 die Vermeidung einer Beeinträchtigung des bestehenden Hochwasserschutzes 

und 
 die hochwasserangepasste Errichtung von Bauvorhaben. 

Dies gilt für Satzungen nach § 34 Abs. 4 und § 35 Abs. 6  des Baugesetzbuches ent-
sprechend. 
Die vorläufige Sicherung ist Grundlage für weitere Entscheidungen des Landratsamts 
über die Festsetzung eines Überschwemmungsgebiets durch Rechtsverordnung. Die 
vorläufige Sicherung endet, sobald die Rechtsverordnung zur Festsetzung des Über-
schwemmungsgebiets in Kraft tritt oder das Festsetzungsverfahren eingestellt wird. Sie 
endet spätestens nach Ablauf von fünf Jahren. In begründeten Fällen kann die Frist 
vom Landratsamt höchstens um zwei weitere Jahre verlängert werden (vgl. hierzu Art. 
47 Abs. 3 BayWG). 
Für die Prüfung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen  durch 
Sachverständige gilt § 46 Abs. 3 AwSV i. V. m. Anlage 6, § 70 AwSV. 
Weitere Informationen: 
Alle ermittelten und festgesetzten Überschwemmungsgebiete im Internet werden unter 
der 
se https//www.lfu.bayern.de/wasser/hw_ue_gebiete/informationsdienst/index.htm  im 
„Informationsdienst überschwemmungsgefährdete Gebiete in Bayern“ für die Öffentlich-
keit dokumentiert. Dort sind auch weitere Informationen über Überschwemmungsgebie-
te sowie rechtliche Grundlagen und Hinweise zum Festsetzungsverfahren enthalten. 
 
Kelheim, 12.07.2018 
Landratsamt 
 
 
Post 
Regierungsrat 
 
 
Anlagen  
Übersichtskarten  
(aus drucktechnischen Gründen nicht maßstabsgetreu abgebildet) 
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Landkreis Kelheim; 
Beteiligungsbericht 2017 gem. Art. 82 Abs. 3 der Landkreisordnung 
Der Bericht über die Beteiligungen des Landkreises Kelheim an der Donaupark Wirt-
schaftsentwicklungsgesellschaft mbH, der Goldberg-Klinik Kelheim GmbH, der Ilmtalkli-
nik GmbH Pfaffenhofen a. d. Ilm mit Krankenhaus Mainburg, der Ilmtalklinik Dienstleis-
tungs-GmbH Pfaffenhofen, der Hand-in-Hand Verpflegungs-GmbH Pfaffenhofen und 
der Klinikallianz Mittelbayern GmbH gem. Art. 82 Abs. 3 der Landkreisordnung für das 
Jahr 2017 liegt vom 23.07.2018 – 27.07.2018 zur Einsichtnahme aus (Landratsamt Kel-
heim, Donaupark 12, Zimmer 03.38, –Geschäftsleitung– während der allgemeinen 
Dienststunden). 
 
 
Kelheim, den 17.07.2018 
Landratsamt Kelheim 
 
 
Martin Neumeyer  
Landrat 
 
 
 
 
 

Bekanntmachungen der Ländlichen Entwicklung 
 
Ausführungsanordnung für den Markt Painten und die Stadt Riedenburg 
 
Gz. A - V 7566.2 - 17190 
Flurneuordnung und Dorferneuerung Kollersried 
Stadt Hemau, Landkreis Regensburg 
I. Ausführungsanordnung 
Im Neuordnungsverfahren Kollersried wird die Ausführung des Flurbereinigungsplanes 
angeordnet. Der neue Rechtszustand tritt mit dem 03.09.2018 an die Stelle des bisheri-
gen Rechtszustands. 
Die Änderungen der Gemeindegrenzen treten am 03.09.2018 in Kraft. 
Die sofortige Vollziehung wird angeordnet, mit der Folge, dass Widersprüche und An-
fechtungsklagen keine aufschiebende Wirkung haben. 
G r ü n d e 
Der Flurbereinigungsplan wurde den Beteiligten in gesetzlich vorgeschriebener Weise 
bekannt gegeben. 
Der Flurbereinigungsplan ist unanfechtbar. Seine Ausführung konnte daher angeordnet 
werden (§ 61 Flurbereinigungsgesetz –FlurbG–). 
Die sofortige Vollziehung der Ausführungsanordnung wird angeordnet, damit aus einem 
längeren Aufschub der Ausführung des Flurbereinigungsplanes den Beteiligten auf dem 
Gebiet des Grundstücksverkehrs keine erheblichen Nachteile erwachsen (§ 80 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung). 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach dem ersten Tag der 
öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist 
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schriftlich oder zur Niederschrift beim 
Amt für Ländliche Entwicklung Oberpfalz 

Falkenberger Straße 4, 95643 Tirschenreuth 
(Postanschrift: Postfach 11 89, 95633 Tirschenreuth) 

einzulegen. Er kann auch per E-Mail mittels eines mit einer qualifizierten elektroni-
schen Signatur versehenen Dokuments unter der Adresse 

poststelle@ale-opf.bayern.de 
eingelegt werden. 
Sollte über den Widerspruch innerhalb einer Frist von sechs Monaten sachlich nicht 
entschieden werden, so kann Klage beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof in München, Postanschrift: Postfach 34 01 48, 80098 München, 
Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 80539 München, erhoben werden. Die Klage kann nur 
bis zum Ablauf von weiteren drei Monaten seit dem Ablauf der oben genannten sechs-
monatigen Frist erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat 
Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimm-
ten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sol-
len angegeben werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die üb-
rigen Beteiligten beigefügt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen 
 und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektroni-
 schen  Einlegung von Rechtsbehelfen können dem Internetauftritt des Bayeri-
 schen  Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten unter 
 www.stmelf.bayern.de/rechtsbehelf entnommen werden. 
- Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München nach 
 Maßgabe der Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
 (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Bedingungen erhoben werden. 
Diese Anordnung sowie die Bestandskarte, die den Stand der Flurkarte bei Eintritt des 
neuen Rechtszustandes darstellt, können innerhalb von drei Monaten nach dem Zeit-
punkt dieser öffentlichen Bekanntmachung auch auf der Internetseite des Amtes für 
Ländliche Entwicklung Oberpfalz auf der Seite Projekte in der Oberpfalz unter „Öffentli-
che Bekanntmachungen in Flurneuordnungen und Dorferneuerungen“ eingesehen wer-
den. (http://www.landentwicklung.bayern.de/oberpfalz/133301/) 
 
 
 
 
 
Hinweis 
Förderanträge für private Maßnahmen in der Dorferneuerung können längstens bis zum 
Eintritt des neuen Rechtszustandes, das ist der Ablauf des 20.08.2018 beim Amt für 
Ländliche Entwicklung Oberpfalz, Falkenberger Straße 4, 95643 Tirschenreuth gestellt 
werden. 
 
Tirschenreuth, 02.07.2018 
 
gez. Hans-Peter Schmucker 
Ltd. Baudirektor 
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Gz. A - V 7566.2 - 18190 
Flurneuordnung und Dorferneuerung Gemeindeverbund Jura 2000 
Stadt Beilngries, Landkreis Eichstätt 
Stadt Berching, Stadt Dietfurt, Markt Breitenbrunn, 
Landkreis Neumarkt i. d. Opf. 
I. Ausführungsanordnung 
Im Neuordnungsverfahren Gemeindeverbund Jura 2000 wird die Ausführung des Flur-
bereinigungsplanes angeordnet. Der neue Rechtszustand tritt mit dem 12.09.2018 an 
die Stelle des bisherigen Rechtszustands. 
Die sofortige Vollziehung wird angeordnet, mit der Folge, dass Widersprüche und An-
fechtungsklagen keine aufschiebende Wirkung haben. 
G r ü n d e 
Der Flurbereinigungsplan wurde den Beteiligten in gesetzlich vorgeschriebener Weise 
bekannt gegeben. 
Der Flurbereinigungsplan ist unanfechtbar. Seine Ausführung konnte daher angeordnet 
werden (§ 61 Flurbereinigungsgesetz – FlurbG –). 
Die sofortige Vollziehung der Ausführungsanordnung wird angeordnet, damit aus einem 
längeren Aufschub der Ausführung des Flurbereinigungsplanes den Beteiligten auf dem 
Gebiet des Grundstücksverkehrs keine erheblichen Nachteile erwachsen (§ 80 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung). 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach dem ersten Tag der 
öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist 
schriftlich oder zur Niederschrift beim 

Amt für Ländliche Entwicklung Oberpfalz 
Falkenberger Straße 4, 95643 Tirschenreuth 

(Postanschrift: Postfach 11 89, 95633 Tirschenreuth) 
einzulegen. Er kann auch per E-Mail mittels eines mit einer qualifizierten elektroni-
schen Signatur versehenen Dokuments unter der Adresse 

poststelle@ale-opf.bayern.de 
eingelegt werden. 
Sollte über den Widerspruch innerhalb einer Frist von sechs Monaten sachlich nicht 
entschieden werden, so kann Klage beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof in München, Postanschrift: Postfach 34 01 48, 80098 München, 
Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 80539 München, erhoben werden. Die Klage kann nur 
bis zum Ablauf von weiteren drei Monaten seit dem Ablauf der oben genannten sechs-
monatigen Frist erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat 
Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimm-
ten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sol-
len angegeben werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die üb-
rigen Beteiligten beigefügt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen 
 und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektroni-
 schen  Einlegung von Rechtsbehelfen können dem Internetauftritt des Bayeri-
 schen  Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten unter 
 www.stmelf.bayern.de/rechtsbehelf entnommen werden. 
- Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München nach 
 Maßgabe der Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
 (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Bedingungen erhoben werden. 
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Überleitungsbestimmungen 
Der Besitz, die Verwaltung und die Nutzung der neuen Grundstücke gehen am 
12.09.2018 über. Die alten Grundstücke sind entsprechend zu räumen. 
Wird der Besitz nicht termingemäß aufgegeben, so kann der Besitzübergang mit 
Zwangsmitteln durchgesetzt werden (§ 137 FlurbG). 
Obstbäume, Beerensträucher, Bodenaltertümer, Kulturdenkmale sowie Bäume, Sträu-
cher und Hecken, deren Erhaltung aus Gründen des Landschafts-, Natur- oder Vogel-
schutzes, der Landschaftspflege oder anderer landeskultureller Belange geboten ist, 
haben die neuen Eigentümer zu übernehmen. 
Im Flurbereinigungsgebiet befindliche Leitungsmasten sowie ober- und unterirdische 
Leitungen (insbesondere öffentliche Ver- und Entsorgungsanlagen, Energieversor-
gungsanlagen und Anlagen der Deutschen Telekom AG) sind auch von den neuen Ei-
gentümern entsprechend den von ihren Besitzvorgängern eingegangenen Verpflichtun-
gen zu dulden. 
Hinweise 
Der   N i e ß b r a u c h e r   hat einen angemessenen Teil der dem Eigentümer zur 
Last fallenden Beiträge (§ 19 FlurbG) zu leisten und dem Eigentümer die übrigen Bei-
träge vom Zahlungstage ab zu einem angemessenen Zinssatz zu verzinsen. Entspre-
chend ist eine Ausgleichszahlung zu verzinsen, die der Eigentümer für eine dem Nieß-
brauch unterliegende Mehrzuteilung von Land zu leisten hat (§ 69 FlurbG). 
Bei   P a c h t v e r h ä l t n i s s e n   ist ein Wertunterschied zwischen dem alten und 
dem neuen Pachtbesitz durch Erhöhung oder Minderung des Pachtzinses oder in ande-
rer Weise auszugleichen. Wird der Pachtbesitz durch die Flurbereinigung so erheblich 
geändert, dass dem Pächter die Bewirtschaftung wesentlich erschwert wird, so ist das 
Pachtverhältnis zum Ende des bei Erlass der Ausführungsanordnung laufenden oder 
des darauffolgenden ersten Pachtjahres aufzulösen. Die Vertragsteile können eine ab-
weichende Regelung treffen (§ 70 FlurbG). 
Über die Leistungen des Nießbrauchers sowie den Ausgleich und die Auflösung von 
Pachtverhältnissen entscheidet der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft. Die Ent-
scheidung ergeht nur auf Antrag. Im Falle der Auflösung des Pachtverhältnisses ist nur 
der Pächter antragsberechtigt. Die Anträge sind spätestens drei Monate nach Erlass 
der Ausführungsanordnung beim Vorstand der Teilnehmergemeinschaft zu stellen  
(§ 71 FlurbG, Art. 2 Abs. 1 AGFlurbG). 
Diese Anordnung sowie die Bestandskarte, die den Stand der Flurkarte bei Eintritt des 
neuen Rechtszustandes darstellt, können innerhalb von drei Monaten nach dem Zeit-
punkt dieser öffentlichen Bekanntmachung auch auf der Internetseite des Amtes für 
Ländliche Entwicklung Oberpfalz auf der Seite Projekte in der Oberpfalz unter „Öffentli-
che Bekanntmachungen in Flurneuordnungen und Dorferneuerungen“ eingesehen wer-
den. (http://www.landentwicklung.bayern.de/oberpfalz/133301/) 
Hinweis 
Förderanträge für private Maßnahmen in der Dorferneuerung können längstens bis zum 
Eintritt des neuen Rechtszustandes, das ist der Ablauf des beim Amt für Ländliche Ent-
wicklung Oberpfalz, Falkenberger Straße 4, 95643 Tirschenreuth gestellt werden. 
 
Tirschenreuth, 13.07.2018 
 
gez. Hans-Peter Schmucker 
Ltd. Baudirektor 
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